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Programm der Polytechnischen Schule zu Riga für das Schuljahr 1864/65.

Allerhöchst bestätigtes Statut

der

MlzückniMm Ickulc m Ms.

Allgemeine Bestimmungen.
§ 1. Die polytechnische Schule zu Riga bezweckt die

theoretische und praktische Bildung der Personen, welche
Hch speciell der Industrie in allen ihren Formen, der Ci-
Mlbaukunst, der Jngenieurkunst. der Landwirthschaft und
t>em Handel widmen.

H 2. Diese Schule sortirt unter dag Finanz-Mni-
Periunl und steht zunächst unter dem General-Gouverneur
der Ostsee-Gouvernements, welcher Cürator der Schule ist.

§3. Der Unterhalt der Schule wird ciuö den Sum-
Znen, welche von verschiedenen Corporationen der Ostsee-

dargebracht worden und von den Schü-
Lern, für das Recht, die Curse zu hören, eingehen, bestrit«
4en; ohne alle und jede Geldsubvention von Seiten der
StaatSregierung

Lehraeaenjiände.

§4. Der Cursus der Wissenschaften, welche in der
polytechnischen Schule zu Riga vorgetragen werden, be-
Lteist folgende Gegenstände in sich:

a) Religion für Personen griechisch-orthodoxer, lucheri
scher und römisch-katholischer Confession;

b) Zoologie;
c) Botanik;
d) Mineralogie;
©) Experimentalphysik;

f) Allgemeine und analytische Chemie;
x) Niedere und höhere Mathematik, darstellende Geome

trie und Zeichnen (Traciren);
Z,) Politische Oekonomie und industrielle Statistik;
i) Waarenkunde, Handelsgeschichte u. Handelsgeographie;

k) Handelsgesetzgebung;

I) Handelsgeschäftsführung, Buchhaltung und kaufmän«
Nische Arithmetik;

.«i) Mechanische und chemische Technologie;
II) Theoretische und praktische Mechanik und einen Cur«

suS des Maschinenbaues;
o) Hochbau und Wege- und Wasserbau;
p) Entwerfen und Zeichnen von Projecten im Fache der

Mechanik, Physik, Technologie, der Fabrik- und land
wirhschas l l i ch e n Architektur;

*q) Sprachen; Russisch, Deutsch, Französisch und Englisch.

Diese Gegenstände werden je nach dem von jedem
Schüler erwählten Specialfache in obligatorische und nicht
obligatorische eingetheilt; elftere aber zerfallen aber wieder
in Haupt- und Supplementargegenstände.

5. Die nähere VertheUung der oberwähnten Lehr
gegenstände aus die Specialfächer nach Cursen und die
Festsetzung der wöchentlichen Stundenzahl sür jeden von
ihnen, sowie die künftige Ergänzung der Curse durch noth
wendige Wissenschaften oder die Ersetzung derselben durch

andere Gegenstände bleibt dem VerwaltungSrathe der
Schule anheimgestellt; jedoch nicht anders als mit Vesta
tigung des Kurators.

§ 6. Zum Zweck der näheren Bekanntmachung mit
den den CurS der vorgetragenen Wissenschaften bildenden
Gegenständen befinden sich bei der Schule: eine Biblio
thek, ein physikalisches Cabinet, ein chemisches Laborato
rium, verschiedene Sammlungen von Mustern und andere
derartige LehrhilfSmittel.

§ 7. Zur Verstärkung und Erweiterung ihrer prac»
tischen Kenntnisse besuchen die Schüler der Schule unter
der Aussicht ihrer Professoren verschiedene Werkstätten und

Fabriken und nehmen Bauten in Augenschein, auch be
schäftigen sie sich in dazu geeigneter Zeit mit Aufnahmen
im freien Felde.

Ausnahme der Schüler.

§ 8. In der Schule werden Personen aller Stände,
jedoch nur als Freieintretende, aufgenommen und zwar in
einem Alter von nicht unter 16 Jahren.

§ 9. Wer in die Schule einzutreten wünscht, ist
verpflichtet beizubringen: 1) ein Zeugniß über seine Her
kunft, 2) einen Taufschein und 3) ein ärztliches Attestat
darüber, daß er geimpft ist.

§ 10. Die Ausnahme der Schüler findet nach einem
vorgängigen Examen statt, von welchem übrigens die jun
gen Leute befreit werden können, welche mit Erfolg den
Cursus in Gymnasien und anderen diesen gleichen Anstal
ten absolvirt haben.

An m. Personen, welche Vorlesungen über irgend
welche einzelne Gegenstände zu hören wünschen, können
dazu gegen eine bestimmte Zahlung und ohne vorgan
gige Prüfung zugelassen werden; solche Hospitanten ge
nießen jedoch nicht die im § 21 den Schülern der Schule
zugestandenen Rechte.

§ 11. Die Zahlung für die JahreScurfe, sowie auch
für Vorlesungen über einzelne Gegenstände wird vom
VerwaltungSrathe der Schule bestimmt, vom Curator be
(tätigt und kann nach Umständen modistcirt werden.

Livländische

Gouvernements - Zeiwng.

            

,                       .



Vom Durchgange der Zögtinge durch die Curse und
von der Entlassung derselben ans der Schule.
§ 12. Die Bestimmung der Zahl der Jahre, welche

für die vollständige Absolvirung der Curse in den ver
schiedenen Speciiifächern erforderlich sind, ist dem Verwal
tungsrathe der Schule überladen mit Bestätigung des Cu
rators.

§ 13. Der jährliche Lehrcursus beginnt im Sep
tember und dauert, mit Einschluß der Zeit für die Ver
setzungs-Examina, bis zum Juni.

§ 14. Nach Beendigung eines jeden CursuS werden
die Schüler bei befriedigenden Fortschritten in den Wis
senschaften in höhere Curse versetzt.

§ 15. Diejenigen, welche den vollen Lehrcursus ab
solvirt haben, werden einer Prüfung in allen Hauptgegen
ständen des von ihnen erwählten Specialfaches sowohl für

das letzte, als auch sürdie früheren Jahre, in den Supple
mentargegenständen aber nur für das letzte Jahr unter
worfen.

An m. Die Prüfung der Zöglinge der Schule im
Ingenieur- und Bausache findet unter Betheiligung von
Beamten statt, welche von der Ober-Verwaltung der
Wegeverbindungen und öffentlichen Bauten dazu defig»
nirt werden und welche die Zulänglichkeit oder Unzuläng
lichkeit der von denselben in diesem Fache erworbenen
Kenntnisse attestiren.

Allgemeiner Aejtand und Verumitung der Schule.

§l6. Die Verwaltung der Schule steht dem Ver
waltungSrathe derselben zu, welcher aus Repräsentanten
derjenigen Corporationen besteht, die durch ihre Bei
steuern zur Gründung der Anstalt mitgewirkt haben oder
sich an der Unterhaltung derselben betheiligen. Von je
der Corporation werden zwei Repräsentanten designirt,
welche auS ihrer Mitte den Präses des Verwaltungsraths
wählen.

§ IT. Für die unmittelbare Leitung der Schule in
Bezug auf dag Lehr- und Disciplinarwesen wählt der
Verwaltungsrath einen Director, vorzugsweise auS Perso
nen, welche eine technische Bildung erhalten haben, und
stellt ihn dem Curatör zur Bestätigung vor; nach dersel
ben Ordnung geschieht auch die Wahl der Professoren der
Schule.

§lB. Der Director der Schule ist zugleich auch Mit
glied deS VerwaltungSratheS derselben.

§ 19. Dem Verwaltungsrathe liegt die Leitung deS
gesammten Oekonomiewesens der Schule ob, als die An
sertigung deS jährlichen Budgets der Ausgaben, die Fest
setzung der Gehalte des Directors, der Professoren und des

anderweitigen Personals, das der Verwaltungsrath bei der
Schule zu haben für nöthig erachtet, sowie ihm auch alle
Anordnungen obliegen, welche sich aus die materielle gute
Einrichtung der Schule beziehen.

§ 20. Die nähere Festsetzung der Pflichten deS Di
rectorS, der Professoren und des anderweitigen Dienstper
sonals der Schule, sowie auch die Entwerfung eines Lehr
planes ist dem VerwaltungSrathe überlassen, jedoch nur
jnit Bestätigung deS Curatorß der Schule.

Rechte und Vorzüge der Schüler.
§ 21. Die Schüler sind, so lange sie sich in der

Schule befinden, von der Leibesstrafe und der Rekruten-
Pflichtigen befreit, auch wenn sie ihrer Herkunst nach zum
abgabenpflichtigen Stande gehören.

§ 22. Die Schüler, welche bei lobenSwerther 
rung den vollen CursuS beendet und sehr gute Fort
schritte in den Gegenständen deS von ihnen erwählten
Specialfaches bewiesen haben, werden mit Bestätigung deK
Finanz-MinisterS eines Belobungsattestats gewürdigt, mit
dessen Empfang sie persönlich für immer von der Rekru
tenpstichtigkeit und von der LeibeSstrase befreit, aus denk
Kopfsteueroklad ausgeschlossen und außerdem mir Pässen
ohne Termin versehen werden.

§ 23. Diejenigen Zöglinge der Schule, welche mit
Erfolg den vollen Lehrcursus im Ingenieur- und Bau
fache absolvirt haben und in der. in der Anmerkung zum

l5 festgesetzten Ordnung geprüft worden find, erhalten-
Zeugnisse darüber, daß sie befriedigende Kenntnisse in den
Gegenständen des von ihnen erwählten Speeialfacheõ be
sitzen und können zur Ausführung von Arbeiten zugelassen
werden, ohne daß sie verpflichtet sind, noch daö im Arti«
tel 195 des Bau-Ustavs (Codex der RnchSges. Band XII
der AuSg. v. I. 1857) verordnete Zeugniß auszunehmen.

Unterschrieben: Vorsitzender im Reichßrath 

Graf Bludow.
Zur Beglaubigung: Director des Manusactur-Depart.

im Finanzministerium A. ButowSki.

 .

Die allgemeinen LehrMe des Baltischen

Polytechaicnms.

§ 1. Die polytechnische Schule zu Riga läßt der'
technischen Fachbildung einen allgemeinen, elemen
tar-mathematischen und naturhistorischen Vor
bereitun g s cu rs vorangehen, der fortgesetzt werden 
bis die mittleren Lehranstalten der Baltischen Provinzen
und namentlich die Realgymnasien, eine zulängliche Vor
bildung für das Polytechnicum erzielen.

§2. Dem Vorbereitungõcurse folgen dann zunächst
in zwei Gruppen combinirte Fachcurse, welche zunächst
eine allgemein-technische Bildung bezwecken und
erst im letzten Jahre behusõ der speciellen Fa 
dung auseinandergehen.

Zur ersten Gruppe gehören die Landwirthe,
Chemiker und Feldmesser, zur zweiten die ÜUa
schinenbauer, Architecten und Ingenieure.

Anm. Diese Einrichtung bietet dem Schüler Gele
genheit, zunächst einen Ueberblick über die verschiedenen
technischen Fächer zu gewinnen und sich dann für daS
jenige Fach zu entscheiden, zn welchem er vorzugsweise
Lust und Begabung besitzt; sie trägt also dazu bei, eine
voreilige Wahl deS Lebensberufs zu verhindern.

§ 3. Die polytechnische Schule bezweckt eine gründ
liche theoretisch-praktische Vorbereitung ihrer Schüler füx
den practischen Beruf in einem zwei- oder dreijährigen
Lehrgange. Um aber besonders begabten Zöglingen die
Möglichkeit zu gewähren, einen noch höheren Grad wis«
senschaftlicher Ausbildung zu erlangen, hat die Schule noch
dahin abzielende Supplementar-Curse in Aussicht genom
men. Dergleichen Supplementar-Curse sollen, sobald sich
dazu eine genügende Schülerzahl meldet, eingerichtet
werden:
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a) für Landwirthe.
b) „ Chemiker.
c) „ Maschinenbauer. ]
d) „ Architeccen.
e) - Ingenieure.
§ 4. Die landwirtschaftliche Abtheilung des

Polytechnikums repräfentirt keine specisisch-agronomische
Fachschule, sondern beschränkt sich zuuachst auf den Unter
richt in den für den rationellen Lcmdwirth heutzutage un
entbehrlichen naturwissenschaftlichen und technischen Vor
kenntnissen. Der Supplementar>CurS wird daher nur in
dem Falle eingerichtet werden, falls, durch reichlicher zu
strömende Subventionen der Landescorporcitionen und land

wüthschaftlichen Vereine, die ursprünglich nicht im Plane
gelegene Creirung einer besonderen landwirtschaftlichen
Professur, mit einer landwirtschaftlichen Versuchsstation
sich ermöglichen lassen sollte.

Z 5. Die Handels-Fachschule bleibt außerhalb der
beiden in § 2 erwähnten Gruppen und geht einen ganz
selbstständigen Lehrgang, der nur in einzelnen Fächern
(Physik, Chemie, Maschinenlehre, Technologie ic.) mit den
anderen Cursen zusammenfällt.

§ 6. Neben dem VorbereitungScurse und den Fach
schulen bestehen beim Rigaschen Polytechnikum noch Win
tercurse für Handelslehrlinge und Hand wer
ker. Der Wintercurs für Handelslehrlinge be
zweckt, jungen Kaufleuten, die durch Umstände verhindert
find, den umfassenden Lehrgang der Handels-Fachschule
durchzumachen, die Gelegenheit zu bieten, ihre Freistunden
in drei aufeinander folgenden Wintern durch Aneignung
einer elementaren Berufsbildung zu verwerthen. Der
Wintercurs für Handwerker ist durch die gesteigerten
Anforderungen der Neuzeit an den Handwerkerstand her
vorgerufen. Er zerfällt den Fähigkeiten der Schüler ent
sprechend in eine obere und untere Abtheilung.

Merjicht

sSmmttichtr Curst des Nigacr Polytechnikums.

I. VordereitrwKk-Ours (einjährig).

Niedere Mathematik. Darstellende Geometrie I. Ex-
Perimental-Physik I. Zoologie und Botanik. Frcihand-
und Linearzeichnen.

11. Fachschulen.

Handelsschule mit MeWrigem Lehrgänge.

Sprachen: Deutsch, Russ., Engl.. Franz. Kaufm.
Arithmetik. Handelswissenschast. Handelsgeographie 'und
beschichte. Handels-. Wechsel- und Seerccht. Handels
correspondenz. Waarenkunde. Buchhaltung. National
ökonomie. Physik 11. Expcrimcntal Chemie. Technische
Ghemie. Mineralogie und Geologie. Mechanik und Ma
schinenlehre. Mechanische Technologie. Kalligraphie

Erste Gruppe der technischen /achschulen mit Mi-
Mrigem Lehrgänge,

Landwirthe: Physik 11. Physik. Uebungen. Vx
perimental Chemie. Technische Chemie. Thier- u. Pflan
zenphysiologie. Mineralogie und Geologie (Bodenkunde).
Prcict Geodälische Uebungen. Mechanik und
Maschinenlehre. Mechcni. Technologie. Allg. und landtv.

Baukunde. Bau« und Maschinenzeichnen. Jndustr. Sin*
lagen und landw. Maschinen. Nationalökonomie. Buch»
Haltung. Arbeiten im Laboratorium.

Supplementar-Curse.
Aecker- und Wiesenbau. Waldbau. Agricultur 

mie. Meteorologie. Viehzucht und Thierheilkunde. Ent-
Wersen von landw. Gebäuden. Arbeiten im Laboratorium.

Chemiker: Physik 11. Physikalische Hebungen.
Experimental-Chemie. Technische Chemie. Analytische
Chemie. Mineralogie und Geologie. Practische Geome
trie. Geodätische Hebungen. Mechanik und Maschiner.,
lehre. Mechan. Technologie. Allgemeine Baukunde. Bau-
und Maschinenzeichnen. Industrielle Anlagen. National
ökonomie. Buchhaltung. Arbeiten im Laboratorium.

Supplementar-Curse.

Agriculturchemie-, Feuerungs- und Fabrik-Anlagen,
Arbeiten im Laboratorium.

Feldmesser: Physik!!. Physikalische Hebungen.
Experimental-Chemie. Technische Chemie. Mineralogie
und Geologie. Practische Geometrie. Geodät. Hebungen
und SitualionSzeichnen. Mechanik und Maschinenlehre.
Allgemeine Baukunde. Bau- und Maschinenzeichner!.
Nationalökonomie. Buchhaltung.

Zweite Gruppe der technischen Fachschulen mit drei
jährigem Lehrgange.

Maschinenbauer: Physik 11. Höhere Mathema
tik. Phykalische Uebungen. Mathematische Physik. Mi
neralogie und Geologie. Darstellende Geometrie IQ
Pract. Geometrie. Geodät. Uebungen und Situations
zeichnen. Theoretische Mechanik. Mechanische Technolo
gie. Analytische Mechanik. Maschinenlehre. Maschinen-
Construiren. Maschinenzeichnen. Bauconstruttionö.'ehre.
Baumaterialienkunde. Bauzeichnen. Nationalökonomie.
Buchhaltung.

Supplementar-Curse.

Industrielle Anlagen und landw. Maschinen. Feue«
rnngS- und Jabrik-Anlagen. Technische Chemie. Maschi
nenconstruiren.

Architekten: Physik 11. Höhere Mathematik. Phy
fifalifche Hebungen. Mathematische Physik. Mineralogie
und Geologie. Darstellende Geometrie N. Pract. Geo
metrie. Geodät. Uebungen und Situationõzeichnen. Me
chanik u. Maschinenlehre. Mechan. Technologie. Analyt.
Mechanik. Maschinenzeichnen. Bauronsiructionslehre. Bau
moterialü'nkunde. Baustatik. Bauzeichnen. Ornamenten
zeichnen. Entwerfen von Gebäuden. Nationalökonomie.
Buchhaltung.

Supplemertar-Curse.

Formenlehre der Baukunst. Geschichte der Baukunst.
Entwerfen von Gebäuden. Steinschnitt und Perspective.
Modelliren in Holz, Thon und Gyps.

Ingenieure: Physik 11. Höhere Mathematik.
Physikalische Uebungen. Mathem. Physik. Experimental»
Chemie. Technische Chemie. Mineralogie und Geologie.
Darstellende Geometrie 11. Pract. Geometrie. Geodät.
Uebungen und Situationszeichnen. Mechanik und Ma
schinenlehre. Analyt. Mechanik. Mechanische Technologie
Maschinenzeichnen. Bauconstructionslehre. Baumatem*
lienkunde. Bauzeichnen. Straßen- und Eisenbahnbau.
Brücken- und Wasserbau. Construiren von Wege- und
Wasserbauten. Nationalökonomie. Buchhaltung.
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Supplementar-Curse.

Höhere Geodäsie. Baustatik. Entwerfen von Wege-
Äind Wasserbauten. Steinschnitt und Perspective» Mo
delliren in Thon und Gyps.

111. der Handelslehrlinge.
(3 Winter.)

Sprachen: Deutsch, Russisch, Englisch, Französisch.
Kaufmännisches Rechnen. Handelscorrespondenz. Han
delswissenschaft. Handels-, Wechsel- und Seerecht. Han
delSgeographie und -Geschichte. Buchhaltung. National
õkonomie. Kalligraphie.

IV. Lanä^erZ^er-I'ortdiläuQKselasss.
(In den Wintermonaten.)

Mathematik. Bauconstructionslehre. Zeichnen und
Modelliren. Geschäfts- und Buchführung.

111.

Programm für das Schuljahr 1864| 5.

Umfang kr Lehrtätigkeit im Allgemeine».

§ 7. Die polytechnische Schule hat für das dritte
Zahr ihrer Wirksamkeit es sich zur Aufgabe gestellt, nächst
Wiederholung der im verflossenen Schuljahr abgehaltenen
Curfe, nämlich des Vorbereitungöcurfes und deS ersten
Fachcurses für Landwirthe, Chemiker, Feldmesser, Architek
ten. Ingenieure und Maschinenbauer, auch den swei
ten Curs dieser Fachschulen und den ersten CurS der
.Handelsschule zu absolviren, ferner außer dem ersten und
zweiten Wintercurse der Handelslehrlinge auch den dritten

eroffnen und den Unterricht an der Handwerker-Fort-
MldungSclafse in der oberen und unteren Abtheilung fort
zusetzen.

Sxecielle leKrgegenstänäe.

A. Vorbereituugs-Curs.
§ 8.

Wöchentl. Stundenzahl

I. Sem. 11. Sem.
'Arithmetik, Rechnen u. Algebra . . 5. 5.
Mani-, Stereo- und Trigonometrie,

Coordinaten 5. 5.
Experimental-Physik I 6. 6.

Zoologie 4. 
Botanik 4.

Darst. Geometrie I. (Projectionslehre) 6.
»Geometrisches Zeichnen 6. 

Freihandzeichnen  .  
-36. 36.

Für diejenigen, die später in die Handelsschule über-
Zugehen beabsichtigen, wird die Mathematik in abgekürz
tem Vortrage gegeben und eine geringere Stundenzahl
auf den Zeichnenunterricht verwandt, die dadurch gewon
nene Zeit aber durch Sprachen und Kalligraphie ausge
füllt, so daß sich für die betreffenden Schüler folgende
Modification des Vorbereitungs-CurseS ergiebt.

Wöchentl. Stundenzahl.

I. Sem. 11. Sem.
Mieders Mathematik u. Rechnen. . 4. 4.

Experimental-Physik I. .... : 6. 6.

1. Sem. 11. Gem.
Zoologie . . 4. 

Botanik 4.
Kalligraphie . . . . . . . . 1. 

Deutsche Sprache ...... 2. 2.
Englische 2. 2.

Französische, 2. 2.
Russische „ 2. -2.
Zeichnen. 6. 6.

29. ' 28.
B. Fachschule für Kauflcnte.

§9,
Wöchentl. Stundenzahl.

Erster CurS. I. Sem. 11. Sein.
Deutsche Sprache 2. 2.

Englische , 2. %
Rufsische „ 2. 2.

Französische, .2. 2.
Kaufmännische Arithmetik .... 4. 4.

Handelõcorrespondenz ..... 2. 2.
HandelSwifsenschast 1 2. ,2. ;

Handelsgeographie und -Geschichte . 3. 3.
Buchhaltung 2. 2.

Allgemeine Chemie 4. 4.
Elementare Mechanik u. Maschinenlehre 4. 4.

Experimental-Physik 11..... . 4. 4.
""  ! 33.

 . Erste Gruppe der technischen Fachschulen.
Landmrthe, Chemiker und Feldmesser.

8 10.
Wöchentl, Stundenzahl

a) Erster Curs. I. Sem. 11. Seist.
Experimental-Phyfik II 4. 4.
Experimental Chemie 4. 4.

Allgem. u. landw. Maschinenlehre . 6. 6.
Maschinenzeichnen ...... 4. 4.

Practische Geometrie ..... 4.
Geodät. Hebungen u. Situationkzeichn. 6.

Allgemeine Baukunde 4. 4.
Bauzeichnen 6. 6.

32. 3Ü
Wöchentl. Stundenzahl,

d) Zweiter CurS. I. Sem. 11. Sem.
Mineralogie 4. 

Geologie und Bodenkunde. ... 6.
Organische und physiolog. Chemie .4. 4.

Technische Chemie ...... 4. 4.
Physikalische Uebungen .... 4. -—-

Bau» und Maschinenzeichnen ... 6. 6.
Buchhaltung <— 4»

Nationalökonomie 2. 2.
Arbeiten im Laboratorium ... 8. 8.

32!  £
Anm. Den Feldmessern wird, an Stelle der orga

nischen Chemie uud der Arbeiten im Laboratorium, Geo
däsie mit geodätischen Uebungen gegeben.

D. Zweite Gruppe der Fachschulen. Ingenieure,
Architekten und Maschinenbauer.

§ 11.
Stundenzahl.

3) Erster Curs. I. Sem. 11. 
Analyt. Geometrie der Ebene und deS

Raumes ........ 6. 
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I. Sem. 11. Sem.
Algebraische AnalyfiS ..... 5. 

Differential- und Integralrechnung . 11.
Pract. Geometrie 4. 

Geodät. Uebungen u. SituationSzeichn. 6.
Darst. Geometrie II (Schalt, u. Persp.) 8. 3.

Bauconstructionslehre 1 2. 2.
Experimente, l-Physik II 4. 4.

>Gxperimental'ChelNie ...... 4. 4.
Freihandzeichnen und Tuschen . . 4. 4.

_ ___

Wöchentl. 'Stundenzahl,

b) Zweiter Curs. I. Sem. 11. Sem.
Integralrechnung (Forts) . . . . '5. 

Differential, Gleichungen .... 5. '
Repetitorium der höheren Mathem. .1. 1.

Mineralogie 4. 
Geologie und Bodenkunde ... <5.

Bauconstructionslehre 11. ... . 2. 2.
Bauzeichnen ........ 6. 6.

Maschinenzeichnen mit Aufnahmen . 6. 6.
Theoretische Mechanik 5, 5.

Mechanische Technologie .... 6. 6.
35~ 37.

§ 12. Der in den §§ 8 bis 10 bezeichnete Unter
richt ist für die betreffenden Schüler obligatorisch, facul»
tativ sind:

a) der Religionsunterricht;
b) der Sprachunterricht;
c) die Kalligraphie.
An m. Die süb b und 0 genannten Fächer find nur

im Vorbereitungõcurse für die späteren Handesschüler
obligatorisch.

d) Kunstgeschichte.

Dispensationen von einzelnen obligatorischen Fächern
hängen von der Lehrerconferenz ab.

AuinskmebeckmMMN.
§ 13. Jeder Bewerber um die Ausnahme als Schü

ller in die polytechnische Schule hat spätestens 3 Tage
vor Beginn des Schuljahres dem Director der Schule
«ine schriftliche sallS er noch nicht selbstständig ist, von
seinen Eltern oder Vormündern zu unterzeichnende An
meldung zu überreichen, in welcher Name und HeimathS
ort deS Candidaten. sowie die Abtheilung, in -welche er
einzutreten wünscht, anzugeben sind. UeberdieS muß der
Kandidat:

1) für den VorbereitungS-CurS das 16., für eine der
Fachschulen aber daS 17. Lebensjahr zurückgelegt ha«

ben und zum Nachweise dessen einen Tausschein beibringen.

2) durch ein ärztliches Attestat nachweisen, daß er ge
ggf impft lst;
tz 3) die Adresse seiner Eltern oder Vormünder, sowie seine

Wohnung am Sitze der Anstalt aufgeben;
4) seine Vorstudien durch geeignete Attestate documentiren

5) eine Aufnahmeprüfung bestehen, von welcher jedoch
diejenigen befreit werden, die ein Abiturienten-Gxa
men an Gymnasien und anderen diesen gleichstehen
den Lehranstalten absolvirt haben, wobei jedoch vor
ausgesetzt wird, daß sofern an diesen Lehranstalten
fein Zeichnenunterricht stattfindet, durch Privatunter
richt einige Hebung im Zeichnen erlangt worden ist.
§ 14. Bei der in Punkt 5 deS vorhergehenden §

gedachten Aufnahmeprüfung wird verlangt:

1) für den VorbereitungScurS:
a) hinreichende Kenntnisse der deutschen Sprache, um dem

Unterrichts folgen zu können;
b) allgemeine Kenntnisse der Geographie u. Geschichte;
e) Vorkenntnisse in der niederen Mathematik (der absol

virten Seeunda der Gymnasien entsprechend), inSbe
sondere Fertigkeit im practischen Rechnen;

d) einige Uebung im Freihand- und Linearzeichnen.
2) Für die Aufnahme in die Fachschulen werden

diejenigen Vorkenntnisse vorausgesetzt, welche durch daS
Lehrziel deS allgemeinen VorbereitungS-CurseS festgestellt sind.

§ 15. Nach befriedigend bestandener Aufnahrneprü
sung hat der Candidat daS Schulgeld mit 120 Rbl. S.
jahrlich beim Direktor einzuzahlen und erhält alSdann ei
nen Ausnahmeschein. Rückersatz deS einmal bezahlten
Schulgeldes findet nicht statt.

Anw. Hospitanten haben 4 Rbl. jährlich für jede
wöchentliche VortragSstunde zu entrichten und erhalten
vom Director eine Karte, mit der sie sich beim betreffenden
Docenten melden.

Beginn des Untmickts.

§ 16. DaS Schuljahr 1864/6  beginnt am 1. Sep
tember 1864.

Z 17. Schülern, deren Eltern nicht in Riga an
säfsig sind, wird ein Unterkommen bei achtbaren Familien
durch die Direction vermittelt.

E. Wiutercurs der Haudeklthrlinge.

§ 18. Der WintercurS der Handelslehrlinge beginnt
im October und dauert bis zum Marz, beschränkt sich auf
2 Stunden wöchentlich und umfaßt folgende Gegenstände:

g) Erster CurS. Wöchentl. Stundenz.
Deutsche Sprache ...... 3.

Russische „ ...... 3.
Englische » 2.

Französische „ 2.
Kaufmännisches Rechnen .... 2.

Kalligraphie ........ 1.
12.

b) Zweiter CurS. Wöchentl. Stundenz.
Buchhalten u. schriftl. Comptoirarbeiten 2.

Französische Correspondenz ... 2.
Englische » ... 3.
Russische „ ... 2.

Kaufmännisches Rechnen ... 2.
12.

e) Dritter CurS. Wöchentl. Stundenz.
Deutsche Correspondenz .... 2.

Englische Sprache ...... 2.
HandelSwifsenschaft mit Handels-,

Wechsel- und Seerecht .... 4.
Kaufmännisches Rechnen .... 2.

Buchhalten ........ 2.
12.

§ 19. Die Zulassung zu den Wintercursen der
Handelslehrlinge ist an kein bestimmtes Alter gebunden.
Verlangt wird zum Behufs der Aufnahme nur die Ein
willigung des PrincipalS und ein Jmpfattestat. An Bor
kenntnissen wird vorausgesetzt:

a) hinreichende Kenntniß der deutschen Sprache, um dem
Unterrichte folgen zu können.

| b) Uebung im practischen Rechnen.
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§ 20. Das beim Director einzuzahlende Schulgeld
für den WintercurS beträgt 26 Rbl.

F. Wintercnrs der Handwerker.
§ 21. Der Curs der Handwerker FortbildungSclasse

dauert vom November biö März und umfaßt in 3  6 4
täglichen Stunden folgende Gegenstände:

a) Untere Äbtheilung. Wöchentl. Stundenz.
Mathematik und Rechnen I. . . . 4.

Bauconsiruetionslehre l . . . . 4.
Zeichnen und Modelliren .... 12.

GeschäftSaufsätze 2. 
22.

b) Obere Abtheilung. Wöchentl. Stundenz.
Mathematik und Rechnen 11. . . 4.
Bauconstruclionslehre 11. ... . 4.
Zeichnen und Modell iren .... 12.

Buchführung 2. 
~22.

An m. Die Schüler der Handwerker FortbildungS
clafse können cm allen oder auch nur an einzelnen Unter
richtsgegenständen Theil nehmen-, doch suld sie gehalten,
die einmal gewählten Unterrichtögegenstände regelmäßig zu
besuchen.

§ 22. DaS Schulgeld für den WintercurS der Hand
werker beträgt 6 Rbl. für das Jahr und ist beim Direc
lor einzuzahlen. Unbemittelte HandwerkSlchrliiige können
zum unentgeltlichen Unterricht Freischeine von den Aelter
leuten derjenigen Aemter welche zum Unterhalt
der Handwerker - FortbttdungSclasse contribuiren. Dies?
Vergünstigung wird aber nur solchen Lehrlingen zu Theil,
die derselben ganz besonders würdig sind.

Sckul-loM.
§ 23. DaS provisorische Schul-Local des Baltischem

Polytechnicums, sowie das Bureau der Direktion, befinden!
sich im Kaulschen Hause an der Ecke der Suworow-
und Elisabethstraße.

Per Verwaltungsrath der polytechnischen Schule
zu Riga:

Präses O. Mueller, Dincior vr.

Secretair H. v. Stein.

V n der Ccnsur erlaubt. Riga, de»« 25. April 1864.

Anzeige für Liv- und Kurland.

Poemgkau s Bude

KalKjir., gegenüber dem Waisenhause Ar. 8.
Lnoelieliäüiixer (Superphosphate mit Leim)

zu 7 Rbl. S. das Schiffpfund. hauptsächlich für
Getraide.

VoUäMser zu 6 Rbl. das Schiffpfund, auch
für Heuschläge.

Wagenschmiere,

gelbe zu 6 Kop. das Pfd. und 55 Kop. S. das
Kästchen, schwarze zu 4 Kop. das Pfund. Für
große Partien werden die Preise billiger berechnet.

G, E. Poenigkau,
Mitauer Vorstadt, aus ThorenSberg

bei Riga.
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  43. Mittwoch, 15. April       , 15.        1564.

Officieller Theil.                   .

Allgemeine Abtheilung.             .

Proclam.

Von dem Waisengerichte der Kaiserlichen
Stadt Riga werden Alle und Jede, welche an den
Nachlaß des verstorbenen Licht- und Seifen -Fa
brikanten Christian Heinrich Kopprasch irgend
"welche Anforderungen zu haben vermeinen hiermit
aufgefordert, sich innerhalb sechs Monaten a dato
dieses affigirten Proclams und spätestens den 25.
September 1864 sud poena xraeelusi bei dem
Waisengerichte oder dessen Kanzellei entweder per
sönlich oder durch gesetzlich legitimirte Bevollmäch
tigte zu melden und daselbst ihre fundamental
crediti zu exhibiren, widrigenfalls selbige nach
Exspirirung sothanen termini praefixi mit ihren
Angaben nicht weiter gehört noch admittirt, sondern
ipso facto präcludirt sein sollen.

Riga-Rathhaus, den 25. März 1864.
Nr. 150. 2

Von dem Waisengerichte der Kaiserlichen
Stadt Riga werden Alle und Jede, welche an
den Nachlaß des weiland hiesigen Kaufmanns 2.
Gilde Alexander Nikonow Tichomirow irgend
welche Anforderungen, sowie namentlich auch an des
sen unter der Firma „Alexander Nikonow Tichomi
row" geführten Handlung, resp. Erbansprüche zu
haben vermeinen, oder defuncto und dessen Hand
lung verschuldet sein sollten, hierdurch ausgefor
dert, sich innerhalb 6 Monaten a dato dieses
Proclams und spätestens den 25. September 1864,
bei diesem Waisengerichte oder dessen Kanzellei ent
weder persönlich oder durch gesetzlich legitimirte
Bevollmächtigte zu melden und anzugeben, bei der
Commination, daß widrigenfalls nach Exspirirung
sothanen termini praefixi praeclusivi Erstere
mit ihren Angaben nicht weiter gehört noch ad-

          .
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mittirt werden, sondern ipBo kaeto präcludirt
sein sollen, mit den etwanigen Debitoren aber
nach den Gesetzen werde verfahren werden.

Riga-Rathhaus, den 25. März 1864.
Nr. 152. 2

Livl. Mce-Gouverneur: I. v. Eube.
Aelterer Secretair H. V.Stein.

                               ,  *
                                 >
        .

               - , 25.       1864  .
  152. 2

    .     -           :  .  .     ,
                  .  *       .

Locale Abtheilung.               .

Anordnungen und Bekanntmachungen
der Livländischen Gouvernements-

Obrigkeit.

Da die Preußischen Unterthanen. Arbeiter
Carl Voelker und Johann Carl Koch die An
zeige gemacht haben, daß ihnen ihre in Riga er
theilten zum Aufenthalt im Russischen Reiche gil
tigen Pässe d. d. 8. December 1860 Nr. 5257
und 4. December 1861 Rr. 5219 abhanden ge
kommen, so werden sämmtliche Stadt- und Land-
Polizeibehörden Liviands vom Gouvernements«
Ches hierdurch beauftragt, ihm die erwähnten Pässe
im Ausfindungsfalle einzusenden mit dem etwani
gen fälschlichen Producenten dieser Legitimationen
aber nach Vorschrift der Gesetze zu verfahren.

Nr. 2638.

Der Rigasche Thierschutzverein hat zur Kennt
niß der Livländischen Gouvernements-Obrigkeit ge
bracht, daß in jedem Frühling sich der Unfug
des Einsangens, Einpserchens und Blendens der
Singvögel wiederhole und zur Abstellung solchen
Mißbrauches um die Einschärfung der bezüglichen
Verbote gebeten. In solcher Veranlassung wird
von der Livländischen Gouvernements-Regierung
zur allgemeinen Wissenschaft und Nachachtung
hierdurch bekannt gemacht:

1) daß jeglicher Fang von Vögeln, mit Aus
rahme der Raubvögel, während der Hegezeit oder
auf fremdem Grund und Boden ohne ausdrück
liche Genehmigung des Eigenthümers verboten
ist und mit bedeutenden Geldstrafen oder der ent
sprechenden Gefänqnißhaft bedroht wird (Art. 605
Pkt. 2, Art. 1172 und 2180 Bd. XV Thl. I

Criminal-Codex);
2) daß desgleichen bei Strafe eines mehrtägi

gen Arrestes streng untersagt ist. in Wäldern,
auf Feldern und an Gewässern Vogelnester mit

jungen Vögeln oder Eiern zu zerstören, oder die
Eier- aus denselben herauszunehmen, mit alleiniger
Ausnahme der Nester von Raubvögeln (Alt. 1173
ibid.) und

3) daß die Polizeibeamten auf die Befolgung
solcher Verbote strenge Aussicht zu führen haben
(Art. 544 Bd. XII über städtische und ländliche
Oeconomie) wenn sie nicht selbst sich einer Beahn
dung aussetzen wollen (Art. 1177 Bd. XV Thl. I

Criminal-Codex). Nr. 1060.

Anordnungen und Bekanntmachungen
verschiedener Behörden und amtlicher

Personen.

Die in Nr. 144 der Livländischen Gouver
nements-Zeitung wm 13. December 1863 \ub
Nr. 1031 erlassene Publication in Betreff der
Erhebung der städtischen Abgaben hat in ihrem
5. Punkte zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß

„die Stadtabgaben von den Nichtgrundbesttz
„lichen, d. h. die Quartier-, Erleuchtungs-und
„Polizei-Abgaben der Unbesitzlichen in den
„Monaten August und September direct zur
„Abgaben-Expedition des Stadt-Cassa-Collegii
„einzuzahlen stnd."

Das Stadt-Cassa-Eollegium macht desmit»
telst den unbefitzlichen Herren HandlungsCommis
die Anzeige, daß die von denselben sür das Jahr
1864 zu entrichtenden Polizeiabgaben, und zwar
von einem Handlungs-Commis 1. Classe mit 7
Rbl. 50 Kop. und von einem Handlungs-Com
mis 2. Classe 3 Rbl. 50 Kop. S., bereits von
nun ab gegen Empfangnahme der Steuerquittung
zur Expedition der städtischen Abgaben eingezahlt
werden können.

Riga-Rathhaus, den 7. April 1864.
Nr. 362. 3

                    . 144        
                                 13.
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   . 362. 3

In Erfüllung Eines desfallfigen Auftrages
Sr. hohen Excellenz des Herrn General-Gouver
neurs ersuche ich die resp. Hausbesitzer der Stadt
Riga, die polizeilichen Meldungen der in ihre
Häuser Übergezogenen und aus denselben Aus
gezogenen auf das Pünktlichste zu bewerkstelligen
und -unter keinem Vorwande Personen mit exspi
rirten Legitimationen oder Paßlose in ihren Hau
sern zu dulden, indem in Contraventionssällen
die ganze Strenge der Strafgesetze in Anwen
dung gebracht werden wird.

Riga, den 13. April 1864. Nr. 1733. 2
Aelterer Polizeimeister Obrist Grün.

Proclamata.
Auf Befehl Sr. Kaiserlichen Majchät des

Selbstherrschers aller Reußen :c. werden vom Liv-
Zändischen Hofgerichte kcaft Pro

clams Alle und Jede, welche hinsichtlich nachbe
zeichneter, angeblich verlorengegangener Documente,

nämlich:
I) hinsichtlich der beiden, von dem weiland

ehemaligen Herrn Landrichter Otto Christoph Ba
ron von Budberg und dessen bereits früher ver
storbenen Ehegattin Anna Charlotte geb. von
Anrep zum Besten der Erben des weil. König
lich Dänischen Agenten und Justizraths Carl
Friedrich Nissen und namentlich des Johann
Christian Oelsner, dcs Johann Philipp Richter
ltnd Johann Heinrich Schmidt ausgestellten, am
26. Juni 1811 auf die Abeukatschcn Güter in-
Arossirlcn Obligationen und zwat:

a) d. d. 14. Mai 1809 über 2722 Rthl. WK
b) d.d. 22. März 1811 über 1850 Rbl. S.
2) hinsichtlich des von dem weil, ehemaligem

Herrn Landnchkr Otto Christoph Baron von
Budberg allein am 12. Januar 1804 an die
Ordre Sr. Excellenz des Herrn Generals Fried
rich von Jeckeln über 1260 Rbl. 8.-Ass., nach
vier Wochen zahlbar, ausgestellten Reverses;

3) des von ebendemselben am 22. September
1809 an die Ordre von Eluchin über 1600 Rbl.
nach zwölf Monaten zahlbar, ausgestellten, durch
successive (Sessionen zuletzt an den gewesenem. Kirchs

spielsrichter Friedrich Baron Taube gelangten
Solowechsels, aus irgend einem Rechtsgrunde
Ansprüche und Forderungen, oder etwa Einwen
düngen wider die gebetene Mortifkation der vor
dezeichneten verloren gegangenen Documente sor
miren zu können vermeinen, zur ordnungsmäßigen
Anmeldung solcher ihrer vermeinten Ansprüche.
Forderungen und Einwendungen allhier bei dem
Livländischen Hofgerichte innerhalb der peremtori
schen Frist von sechs Monaten, d. i. bis zum
30. September d. I. und spätestens innerhalb
der beiden von sechs zu sechs Wochen nachfolgen
den Acclamationen oberrichterlich aufgefordert und'
zwar bei der ausdrücklichen Commination, daß
nach Ablauf solcher hierdurch vorgeschriebenen
peremtorischen Meldungsfrist alle ferneren Ein-
Wendungen, Ansprüche und Forderungen in dew
oberwähuten Beziehungen gänzlich und für immer
vräcludirt und die sub 1   und b, 2 und 3 ob*-
specificirten Original-Schulddocumente für mortis
ficirt und nicht mehr giltig erkannt werden sollen.
Wonach ein Jeder, den solches angeht, sich zrr
richten hat.

Gegeben im Livländischen Hosgerichte aus dem
Schloße Zu Riga, den 30. März 1864.

Nr. 1044. 3

Nachdem von Einem Wohlcdlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Riga in der bei dem Vogtei
gerichte anhängigen General-Concurssache des Kauf
manns Julius Fehrmann und seiner unter der
Firma „I. Fehrmann & Co/' allhier bestande
nen Handlung ein Proclam ad concursum cre«.
Ditorum et ad convocandos debitores nach
gegeben worden, werden von dem Vogteigerichte
dieser Stadt Alle und Jede, die an den genann
ten Cridar und seine gedachte Handlung irgend
welche Anforderungen zu haben vermeinen oder
denselben Zahlungen zu leisten haben sollten, hier
durch aufgefordert und resp. unter Androhung
der für den Unterlassungsfall festgesetzten Straf
bestimmungen angewiesen, mit sothanen ihren An
sptüchen, resp. Zahlungs- oder sonstigen Verpflich
tungen unter Beibringung gehöriger Belege, bin*
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nen sechs Monaten a 6gto. wird sein bis zum
20. September 1864 bei dem Vogteigerichle ent
weder in Person oder durch einen gehörig legiti
mirten Bevollmächtigten sich zu melden und an
zugeben, widrigenfalls die resp. Crcditoren nach
Ablauf dieser Präclustvfrist mit ihren Anforde
rungen nicht weiter zugelassen, noch berücksichtigt
werden sollen, mit den etwaigen Debitoren rubr.
Concursmasse aber nach den Gesetzen verfahren
werden wird.

Riga - Rathhaus im Vogteigerichte, den 20.
März 1864. Nr. 98. 3

Torge.

Diejenigen, welche
1) die Lieferung von 20 Cub. - Faden Granit

steine zur Remonte süc die Wege in der Um
gebung der Stadt,

2) die Erd- und Planungsarbeiten zur Herstel
lung eines Stapelplatzes links von der Nico
laibrücke übernehmen wollen, werden des-
mittelst aufgefordert, sich an den aus den 28.

And 30. April d. I. anberaumten Ausbotster
minen um 12 Uhr Mittags zur Verlautbarung
ihrer Mindestforderungen, zeitig zuvor aber zur
Durchsicht der Bedingungen bei dem Rigaschen
Stadt-Casfa-Collegium zu melden.

Niga-Rathhaus, den 9. April 1864.
Nr. 363. 3

           ]'                 
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    -        , 9.    -    1864     .
   . 363. 3

Nachstehende örtliche Legitimation ist von dem
Eigenthümer als verloren aufgegeben, und wird
daher der etwaige Finder derselben hiedurch
von der Livländischen Gouvernements-Verwal
tung beauftragt, die Legitimation ungesäum
bei dem Rigaschen Passbüreau abzuliefern.

Das 8.-B. der Lotte Muhrmann vom 29.
Mai 1863, Nr. 4179.

Die Abreise nachstehender Personen wird zu dem
Zwecke hierdurch angezeigt, damit Diejenigen,
welche Forderungen an sie haben sollten, sich
von heute innerhalb dreier Tage in der Canzlei
des Rigaschen Ralhs dieserhalb melden mögen.
Wilhelmine Elisabeth Rudolph, Pawel Ost

pow Woitkewitsch, Darja Nicolajewa, Friedrich
Ferdinand Frommhold nebst Frau. Johann Peter
Hasenfuß. Sophia Gertrud Plat. Jegor Jupatow
Grabusow, Jewstrat Jupatow Grabusow, Albert
Heinrich Dohmann, Rafael Josseliowitsch Jabrow,
Carl Strömberg, Johann Salomon Silberberg,
Maria Makarjewa Schewelkow geb. Schurajew,
Semen Stepanow. Josts Franz Wintsch, Fetinja
Jakowlewa Prigaschajew, Carl Adam Ulrich. An
drei Zinnius,

nach anderen Gouvernements.

Anmerkung. Hierbei folgen für die betreffenden Behörden Livlauds: 1) Beilagen zu Nr. 7 und 10 der Wla
dimirschen, Nr. 10 der Wolhynischen, Nr. 11, 12 nnd 13 der Smolenskischen, Nr. 8 der Permschen,
Nr. 21 der Kurländischen, Nr. 9 der Simbirskischen, Nr. 11 der Kasanschen, Nr. 12 der Twerschen,
Nr. 11 der Minskischen, Nr. 13 der Bessarabischen, Nr. 11 der St. PeterSburgschen, Nr. 12 der Ko
stromaschen, Nr. 12 der Woroneshschen, Nr. 12 der Jaroslawschen, Nr. 14 der Moskanschen, Nr. 10
der Saratowschen, Nr. 9 der Tschernigowschen Gonvernements-Zeitnng über Ausmittelung von Personen
nnd Vermögen; 2) 10 besondere Publications-Artikel der Minskischen Gouvernements - Negierung; 3) 5
Ausmittelungs-Artikel der Wolhynischen Gonv.-Regiernng das Vermögen von Theilnehmern an politischen
Unruhen betreffend; 4) zu Nr. 11 Ausmittelungs - Artikel der Samaraschen Gonv.-Regiernng betreffend
die Einberufung der aus unbestimmten Urlaub entlassenen Untermilitairs; 5) ju Nr. 12 besondere Publi
cations-Artikel der Kownoschen Gouv.-Regierung; 6) ein Ausmittelungs-Artikel der JakuMchen Provin
zial-Regiernng; 7) ein AuSmitteluugö-Artikel der Witebskischen Gouv.-Regierung; 8) eine Bekanntmachung
und zwei Ausmittelungs-Artikel der Semipalatinskischen Provinzial-Regiernng; 9) zu Nr. 8 ein Ansmitte
lungs-Artikel der St. Petersbnrgscheu Gonv.-Regiernng daö Vermögen des Titulairraths Pachomow und
seiner Tochter betreffend; 10) zn Nr. 40 Ausmittelungs-Artikel der St. Petersburgschen Polizei-Zeitung.

Die nächste Nummer dkl' M««g erscheint am Mittwoch den 22. Aprit 1864.

Lwländischer Äice-Gouvsrnem: F. vom Gübs.
SUfteMt €ecvctat'v: H v. Stein.
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